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Der neue Schweizerische NcpMàler.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den n Febr. i8oi. Viertes Quartal. Den 22 Pluviôse IX.

V 0 ll zi èh u n g s r ath.
Beschluß vom 6. Jan.

Nach angehörtem Bericht seines Ministers der Künste
und Wissenschaften üdcr die Wiederbelebung des cr!e-

digle» Lehrstuhls der Physik an der Akademie zu Lau-
sänne;

Erwägend, daß die Verdienste der beyden Compete»-
ten anerkannt sind, hiemil ein gewöhnliches Examen über-
ßüßig wäre;

Erwägend, daß die Nalurlchrc mit der Chemie «nd
Naturgeschichte so nahe verwandt ist, daß Exkursionen
aus der einen in die andere dieser Wissenschaften, den

Lehrern derselben unvermeidlich sind, hiemit gar wohl
eine Vereinigung derselben statt finden kann;

Erwägend, daß durch diese Vcrunignng der Staat
dem ôssenciich.n Unterrichte keine denselben geweihte
Summe enlzichm, sondern mir der Thätigkeit verdienter
Lehrer eine» gcößern Wirkungskreis eröffnen, und sich

die Mittel verschaffen will, noch über andere an der Aka-
demie nicht gelehrt«: und doch äußerst nüzliche Wissen-
schatten, Vorlesungen zu veranstalten ;

beschließt:
r. Bürger Struve ist zum Professor der Physiker.

nannl;
2. Derselbe wird wöchentlich drey Stunden über die

Physik und drey andere Stunden über Chemie und

Naturgeschichte öffentliche Vorlesungen, an irgend
einem ihm gefälligen Tage, aber wöchentlich noch

«in Repelitocium für Studenten, die seir-e Lekcio-

nen besuchen, halten.
Z. Dafür bezicht er den Gehalt tcs Professors der

Physik, nebst ;»-> Fr. Zulage, aus seiner vorigen
Besoldung, und nimt ein EinlrftShvnoxar Halbjahr-

lich von 8 Fr. von jedem seiner Zuhörer, der nicht
Student ist.

4. Bürger Professor Dewelev wird eingeladen,
wöchentlich nebst seinen sechs mathematischen Lck,

tionen, noch zwey Vorlesungen'' über Oetono-
wie, besonders Feldbau, Forstwissenschaft, und
Kamcralivissenschaften, zu halten.

5. Dafür erhält et eine jährliche Zulage von zoo F?.,
die durch Vereinigung des .Katheders der Chemie
und Naturzesthichte mit jenen der Physik, erspart
werben.

6. Der Erziehungsrath des Cantons Leman ivird auf-
gefodert, denjenigen Professor an der Akademie zu

Lausanne namhaft zu machen, welcher bereit und am
säbigsten wäre, um eine jährliche Zulage von -oo
Franken, wöchentlich neben seinen übrige» Lektionen,
auch noch.«wey Vorlcstmgcn über die vaterländische
Geschichte, mit Rukdiicken auf die Weltgeschichte,

zu halten.

7. Derselbe ErzichungSrath wird auch einen andern
der iezigen Professeren an der Akademie anzeigen,

welcher gegen eine jährliche Zulage von 200 Fr.
bereit und fähig wäre, nebst seinen übrigen Lektionen,
wöchentlich zwcymal encyclopädische Vorlesungen,
oder cin sogenanntes Hodegccicon, als Anleitung
für angehende Stndcut.u, zur zweckmäßigen Ein-
richlung ihrer Studien zu halten.

z. Die übrigen 200 Franken sind a!S einstweiliges Sup-
pl.menl seiner Iahresbcsoldung an Bürger Pro»
scssor Dapples, Lehrer der Rechte, zu v.'rabsot»

gen, jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt der

Rechte des Staates an die Gemeinde Lan aune,
welche bis zur erfolgten Revolution, diese Summ:
an den jeweiligen Professor der Rechte bezahlte; sie

sollen auch nur so lange aus den Fonts, welche
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der Professur der Chemie und Naturgeschichte an-
gewiesen waren, entrichtet werten, bis tie Gemeinte
zur Beobachtung ihrer Pflicht rechtlich angehalten
worden ist.

9. Den, Minister der Künste und Wissenschaften .ist die

Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen.^
Folgen die Unterschriften.

Gefttzgedendev Rath, 17. Jan.
Fortsetzung.

Die Finauzcommißion erstaltet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. G. In einer Petition voin go. Oct. v. I. stellte

die Geistlichkeit des Distriktes Schüpfhcim der Vermal»
tnngskammer des Cantons Luzern vor:

z. Bekanntlich sey Entlibuch ein an Getreide beynahe

entblößtes und v,gn der Natur selbst einzig zur Alpen-
wirthschaft bestimmtes Land, das von jeher frcyheits,
liebende, aber dabey fromme und biedere Einwohner
genährt die schon bald nach Abwerfung des Thorber-
gischen Joches v. I. 14°; verschiedene religiöse Ver-
gabungen an Käsen,. Zieger und Butter zur Unterhal-
tung der Kirche und Beyhilfe der Armuth gemacht,
welche noch bis auf den heutigen Tag die uralten Na-
mc» Mulchenzinse, Kirchen, und GotteS-
hauskäse, Käse ewiger Güllen, u. f. f.
beybehalten. Unbegreiflich feu es daher, daß dergleichen

Stiftungen gegenwärtig in die Classe solcher Feudallasten

gefezl werden wollen, deren die bisherigen Zinspffichiigen
sich zu cnlfchütlcn bemühen, da die Gefalle doch nicht
einmal die Eigenschaften eines eigentlichen Bodenzinsts

an sich trage». Denn
1) Seyen diese Vergabungen von den freyen Lan.

desmsasse» selbst auf eignen Grund und Boden, auf
welchen jene Produkte erzeugt werden, so ganz frey
und ungezwungen gestiftet worden, daß solche nicht

einmal einer obrigkeitlichen Bestätigung bedurften. Auch

wurden dafür ursprünglich keine Capilalbnefc aufge.

richtet, sondern der Wille des Gebers bloß ms Kirchen«

urbar oder Iahrzeitvuch eingetragen.

2) Dagegen aber wurden nachwärtS derley Verga-

bungen bey neuen Käufen und Verkäufen dcr Güter,
auf welchen solche gehastet, als eine ordentliche Schuld
dew Kaufmstrumcnlen beygerückc, und eben so auch

h y Gütcrtäiischcn, bisweilen von einein Gut auf das

andere übergetrawn, ohne daß es dazu weder in jenem

noch i», dieM Falle obrigkeitlicher Guihcissung, oder

einzelne Hypothekenscheine für jene Stiftungen jemals
bedurft hätte. "

Diese Petition wurde von der Luzernerschm Verwal.
tnngskammer dem Vollziehtmgsralhe, und unterm z.
Dec. lezt abgewichencn Jahrs von demselben, Ihnen
B G. mit der Einladung mitgetheilt, diesen Gegen,

stand, worüber einzig die Gcsttzgebung zu entscheiden

habe, Ihrer Berathung zu unlerwcrffep.
Unterm 6. Dec. beliebten Sie, eine vorläufige Un,

lersuchuug hierüber Ihrer Fmanzcommißicn ausznlra-

gen, deren unmaßgebliches Befinden kurzlich dahin gehl:

Daß zwar, allem Anschein nach, die Reclamation
der Geistlichkeit des Distrikts Schüpfhcim, aus den

von ihr angeführten Motiven ganz begründet, und

demnach die Verweigerung ihrer Pfarrangehörig-»,
jene uralten Kirchcngcfälle weiter fort zu entrichten,
völlig unbefugt seyn mag, inzwischen aber doch die

Gerechtigkeit erfodcre, diese lezlern über die eigentlichen

Gründe ihrer Weigerung ebenfalls z» vernehmen, ehe

Sie B. G. einen dießfälligen endlichen Entschluß fassen.

Zu dem Ende tragen wir Ihnen an, folgende kurz«

Botschaft an den Vollz. Rath zu erlassen:

,?B. Vollz. Räthe! Ehe der gesetzgebende Ralh über

den Gegenstand Ihrer Botschaft vom Dec. abze-

wichenen Jahrs, und dle derselben beygebogene Rccla-

mation der Geistlichkell deS Distr. Schüpfheim Ca»t.

Luzern, in Betreff der von dortigen Pfarrangehöcige»

verweigerten weiteren Entrichtung der sogenannten K>»

chenkäse, endlich entscheiden kaun, findet er erfoderlich,

daß vorerst auch die renitirenden Zinspflichligen in ihm
Verantwortung vernommen werden. Wir laden Sie,

V. V. R. daher ein, auf die Ihnen schicklichst findende

Weise zu veranstalten, daß die Verweigerungsgründe
dieser lcztern ebenfalls eingereicht werden, und sodann

uns solche mit möglichster Beförderung mitzutheilen."
Die Peticionencommlßion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

l. Die Centralmunizipalitätcn der Distrikte Art und

Schwytz C. Waldstälte», stellen jede absonderlich ihre

seit 2 Jahren durch Krieg, Plünderung, Requisitionen,

Lieferungen, militairische Einquartierungen, Brand
und Viehseuchen erlittenen Unfälle und bis zur Verzweif-

lung zerrüttete Lage vor; beklagen sich über die Nicht»

beziehung der dem Staate schuldigen Zehnden und über

den für ihren Canton daraus entstehenden vervielfachten

Druck der Staatöabgaben, und bitten mu Nachlast

der Vermögenssteuer der 2 voni 1000 für 1799 sd'

wie auch der von der Verwaltungskammer ausgeschri »

/



denen Kriegssteuer des i vom ivoo. Wird an die Fi-
naiijcommißiol, gewiesen.

2. Das Cantvnsgericht Zürich beschwert sich über

eine Verfügung bcs Vollz. Raths, kraft welcher seinen

Gliedern, derjenige Zeitraum des I. 1799/ während
dessen lie Ocsterreichcr den Canton Zürich besczt hiel-
ten, von seiner Besoldung abgezogen werden soll. Wird
an die Consiltutionscommißion gewiesen.

z. In der Gemeinde Anß Canton Baden, bcsin-
ten sich die gemeinen Güter nach der Zahl der Theil.
Hader in Abrisse vertheilt. Diese Partikeln deâ gemei-
»en Guts werden unter dem Namen Gerechligkeilsgüter
»ach Belieben der Inhaber benuzt, verpsändet, vererbt
und veräusscrt. Nur sind sie sammexhast der Weid,
gcrcchrigkeit aller Theilhaber unterworffen. Die Zahl
der Theilhaber belauft sich auf 62. 55 derselben,
mehrentheils Tauner, wollen diese GerechtigkeilSgüler
als ausschließliches Privateigenthum abstecken und ver-
theilen, d. h si? wollen die der Verbesserung der Cultur
so »achthcilige Diensibarkeit des Weidgangs abgestellt
wissen; 27 hingegen, mehrentheils Bauern, widersetzen
sich dieser Neuerung und wollen den ihnen vorthcilhaf-
tm Weidgang beybehalten wissen: welche leztere auch,
»ach Sage der Tauner, bey der Verwaltungskammer
ton Baden geneigtes Gehör finden.

Die Pel. Commißion rathet an, dieses Vertheilungs-
begehren der Finanzcommißion zu überweisen, damit
dessen Zuläßlichkeit nach Ausweis teS Gesetzes v. 1?.
Dec. lezthin behörig untersucht und entschieden werde.
Angenommen.

4. Die Munizipalität Maykirch verlangt durch eine

rechtliche Kundmachung von dem Bezirksgericht Zvlli.
kosen, Vertretung gegen cin.n g wissen Salvispcrg,
«m Kr. 60 verlurstiger Gläubig r eines gewissen Gum-
mers, aus Grund, daß das Bezirksgericht durch seine

unregelmäßige Inventur, Publikation und Nichterken-
Nimg des Gummcrs GeldStag, einzig an dem daheri-
gm Vcrlurst und Ansprachsrechl des Salvispergs
Cchuld sey.

Das Bezirksgericht seinerseits behauptet einerseits
seine Schuldlvsigkèit, anderseits seine llnvrranlworllich-
keil, wenn es je in seinem richterliche» Otstcio aus N».
künde gefehlt hätte. Um aber keinen iveitschicbtigen
Prozeß mit der Munizipalität aushalten zu müssen,
bittet das Bezirksgericht sich von dem gesetzgeb. Rath

l selbst den Entscheid, oder aber die Designation einer
obern Behörde ausdie ohne weitere Kosten noch
Schriftwechsel,, absslut dew Zalb entscheide.

Die Pet. Commißion rathet an, diese Bitte des

Bezirksgerichts an die Vollziehung zu weisen, um die
beyden Behörden durch den Oberstatthalter in der
Minne zu betragen, oder aber ihnen (falls es beyde

verlangen einen absoluten Schiedsrichter zu verzechen.

Angenommen.
5. B. Distelr, der Kriegscommissair des Distrikts

Ollen Cant. Sololhurn, stellt vor: wie sein ohnehin
auf alle Arten und von allen Orten her feit der Re-
volution bedrückter Distrikt, m:n noch infolge eines jüngst
von dem Minister des Innern cmanirten Beschlusses.
kraft dessen der Distrikt Aran immerhin der Hälfte
seiner Einquartierung, falls solche 6 Compagnien über,

steigt, sich auf den Distrikt Oitcn entladen soll, über

alles Verhältniß heimgesucht werde. Erschließt, dass

entweder der Commissur von Aran, seine Einquartierung
auf die Gränzen seines Cantons Argem einznle, oder

aber, daß dem Commiffair von Solothnrn die »emticlw
Bestigniß ertheil: werde, bey drin ll.dcrmaaß der Ein.
quartierung die nächstgelegencn Distrikte der angränzcn,
den Cantoiic auch nach der gleichen Proportionscegcb
gratifizircn zu können.

Die Pet. Commißion rathet an, diese Bittschrift der

Vollziehung zu überweisen, um fcrners in Betreff diese?

einstweilen auf Helvetic» liegenden Last, ohne Ansthcn
der Cantone und ihrer Fürsprecher, zu verfügen, was
billig, recht und der Gleichheit angemessen ist. Auge,
nommen.

Mittelholzer erhält für ô Tage Urlaubsvrr-
längerung.

Am -8-, >9. und 20. Jan. waren keine Sitzungen;-

Gesetzgebender Rath, 2-1, Jan.
Präsident d Bay;

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschask an, dass

er über den Gesczvorschlag, die Ergänzungsart derGe--
richte betreffend, nichts zu bemerken habe.

Der Gesezvorschlag wird hierauf in neue Berathung!
genommen, und zum Gesetze erhoben. S. dasselbe S.-
lv»s.

Folgende Botschaft des obersten Gerichtshofs wirb'
verlesen, und an die CriminalgesctzgebungskomMigivw
gewiesen:

B- Gestzgeber! Schon zu wiederholten Mahlen sahen-

wir uns genöthigt, den ehemalige» gesezgebendcn Räthen'

mit Vorstellungen qeqe» den uns und allen Tribunaticw
in Hclvelien zur Vorschrift a-aevenc» Criminalcodcw ein-



zukomme». Wir rügten mehrere darin befindliche Luken,

seine Unvoliständtgceit und Dttsvxrhältniß in Bcstim-
inung der als Verbrechen zu ahndenden Hand,
Zungen/und der darauf gesezten Straffen, und unsers
d.chceigen Bctschaften enthielten die überzeugendsten

Belege zu unseren Klagen.
Beynahe jede vor uns gebrachte Crjmjnalprszedur,

erneuert dieselben, und ei» heute vdn uns beurtheilter

Fall macht es rmS' zur Pflicht, Eure Aufmerksamkeit
neuerdings auf diesen Gegenstand zu russen, Ufld Euch

dringend um Verbesserung und Abänderung deS pein-

liehen Gesczduchls auzuzchen.

Abraham Schäudlin von Tittcrken im Cant. Basel,
stund iin Jahr 17?? und zu gleicher Zeit nul 4

Weibspersonen in ehelichen Versprechungen, wovon

einige durch wirkliche Vcrküuduug bekräftigt wurden,
himergiciia dieselben absichtlich durch dieses Mittel und

brachte ; davon um einen Theil ihres Vermögens und 2

um ihre Unschuld, wovon dann eine nachher ihr Kind
rrmordet, und deßwegen bestraft worden,

Das Cantonsgericht Bern, welches bey Beurtheilung
dieses Menschen mehr seinem moralischen Gefühl als

dem trocknen Buchstaben des Gesetzes folgte, versatile

denselben zu Llähriger Kettenstraffe, und der oberste

Gerichtshof sieht sich nun durch eben diesen Buchstaben
des Gesttzes gezwungen, besagtes Unheil zu caßieren,

weil die von dem Schäubim begangene Handlung im
peinlichen Gesetzbuch nicht Verbrechen heißt, und

zufolge dem §. 2c>y desselben keine Handlung als eich

fi lches crimiualiler darf bestraft werden, die nicht von

dem Pcnaleodex zum Verbrechen gestempelt wird.
So muß nun der Richter die That des Echäublms

als ein blosses Vergehen ansehen und so wird durch

eben das Gestz, welches auf die oft durch äusserste

Noth und gränzenloses Eieud abgezwungene Entiven-

dupg des geringfügigen Gegenstandes, 4, 6, und 8jäh-

rige Keltcnstrasse stzt, nunmehr eine bloße korrektlouelle

Polizeystrasse auf die Handlung gelegt, wodurch 6 Per-

fönen zugleich unglnklich gemacht, 2 davon entehrt,

und ihres Vermögens beraubt, eine!» unchlichen Kinde

eine unglückliche Existenz gegeben, ei» Kind durch seine

eigene Mmier ermordet, und diese beynahe auf das

Schaffst wäre gebracht worden; auf eine .Handlung,
die bey demjenigen, der sie gemacht Hal, tiefe Immo-
ralliai und ein äusserst verdorbenes Herz vorausfezt;

und die sowohl m moralischer Nückstchl als in Hin-
ficht auf ihre Folgen, eine weit schärfere Straffe von

der Gewissenhaftigkeit des Richters fodext, als. die

mehrst-n, der im peinlichen GesczSuch als Vcrbrc.
ch cn bezeichneten Fälle. Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Aktxnmä ß)ge Darstellung der P r imij.

Geschichtev 0 n Höch stetten, und der
dabey angewendeten Exekution.
Herausgegeben von dem Negier.
Statthalter des Cantons. Bern. 8.

Ber», b. Stäm pfli, r 8 -> i. S. 24.

Da eine, au^ Kosten helvetischer Vaterlandsfreunde,
Niit sorgfältiger Verfchweigung ihres Namens, tes

Druckorts und des Verlegers herausgegebene sogenannte

Geschichte. der Primi; - Exekution der Kirchgrmcind;
Groß-Hochstellen, feit einiger Zelt mit großem Fleiß
auf dem Lande hcrausgrge.be» ward, und durch ihre un.
vollständige, emfcttize Darstellung und ihre dreisten Be,
haupttmgen und Beschuldigungen, Ausfehen erregen
mußte, und auch auf unbefangene Gemüther Eindrnc?
machen konnte, so glaubte der Neg. Statthalter Bay,
der allgemeine» Ruhe, der Gerechtigkeit — dem Anst-

hen der Regierung und feiner Amts stelle schuldig zu sey»,

eine Berichtigung derselben dem Publikovorzulegen....
er liefert daher diese vollständige und genaue, aus den

Origmala.kten selbst zum Theil wörtlich gezogene Erz-ih-

lung des ganzen Verfahrens (im Juli r3c>->), gegen tie

Primi; Renitenten der Gemeinde Höchstelten. Diese Ge-

sch-chtc ist nicht nur geeignet, das Verfahren der Regie-

rung sowohl, als ihres Statthalters, auf das volât-
meuste zu rechtfertigen — fondern sie ist zu gl.iehcr Zeit
ein eben iy trauriges als getreues Gemälde, des die

Larve des Patriotismus tragenden, mderlrächtigssn
Eigennutzesbesten sich leider ein so großer Theil des hcl-

vctischen Volkes, seit der Revolution schuldig gemacht

hat Die Höchstettcr, um ihre Schulden nicht zu.

zahlen, wageues sich » S öyn e H e l v e ti e» s " zu

nenmn, die nun zum zweytenm.al sur die Freyheit »nd

Gleichheit geblutet haben. — »(Gezecht haben diese

Elenden wohl, sûr und im Namen der Freyheit und

Gleichheit, zum zweyten und zum zwanzigstenmalc vcr«

mulhlich: aber wo hätten sie zum erstei- und wo. zum
zwcylenmal für dieselben geblutet?)— und sie nun auch

zu schützen und zu erhalten wissen werden." Eine V c r-

mög e n s sie u er ist der Apfel des Paradieses, nach

welchem diese Verkehrten lüstern waren; eine Vermà,
genssteuer sollte ihm» zahlen helsseu, was sie allein schul-,

dig sind.
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